Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen
fiir die Grundversorgung von Haushaltskunden und
die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz

(Gasgrundversorgungsverordnung — GasGVV) vom 26.10.2006

(BGBL.IS. 2396)

Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffshestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen,

zu denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in
Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs.
1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit
Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung
sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung
regelt zugleich die Bedingungen fiir die Ersatzversorgung nach
§ 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt fiir alle
nach dem 12.Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsvertrage,
soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden
sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushalts-
kunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbrau-
cher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasver-
sorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit
Gas durchfiihrt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlos-
sen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen,

so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden
unverziiglich in Textform zu bestatigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustan-

de, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen
Versorgung entnommen wird, iber das der Grundversorger
die Grundversorgung durchfiihrt, so ist der Kunde verpflichtet,
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverziiglich in
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die
Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschlieRendes Lieferverhaltnis
mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begriindet
hat.

(3) Im Vertrag oder in der Vertragshestatigung ist auf die
Allgemeinen Bedingungen einschlieBlich der erganzenden
Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren
ist der Kunde ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass Ansprii-
che wegen Versorgungsstérungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz
1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden kdnnen.

Der Grundversorgungsvertrag oder die Bestatigung des Grund-

versorgers in Textform sollen eine zusammenhangende Auf-

stellung aller fiir einen Vertragsschluss notwendigen Angaben

enthalten, inshesondere

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Register-

nummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse,

Kundennummer),

Anlagenadresse und Bezeichnung des Zahlers oder des

Aufstellungsorts des Zahlers,

Gasart, Brennwert und Druck,

unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur

Kilowattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilo-

wattstunden abgerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht,
Registernummer und Adresse) und

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die
Grundversorgung durchgefiihrt wird (Firma, Registerge-
richt, Registernummer und Adresse).

Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der

Kunde verpflichtet, diese dem Grundversorger auf Anforderung

mitzuteilen.
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(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fallen des Absatzes
1 Satz 2 mit der Bestatigung des Vertragsschlusses sowie auf
Verlangen den iibrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen
unentgeltlich auszuhdndigen. Satz 1 gilt entsprechend fiir die
erganzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger
offentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu
verdffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht
davon abhdngig gemacht werden, dass Zahlungsriickstande
eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung

(1) Fiir die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschafts-
gesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie fiir die
Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 9 Abs.
1 gilt mit der MaRgabe, dass der Grundversorger den Energie-
verbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schatzen
und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverziiglich nach
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der
Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen.



Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spatestens nach dem
Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der
Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforder-
lich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 - Versorgung
§ 4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist fiir die Dauer des Grundversorgungsvertrages
verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbe-
darf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken.
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur
Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5 Art der Versorgung

(1) Welche Gasart fiir das Vertragsverhaltnis maRgebend sein
soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, liber
die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert
mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhaltnissen
ergebenden Schwankungsbreite sowie der fiir die Belieferung
des Kunden mafigebende Ruhedruck des Gases ergeben sich
aus den erganzenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu
den allgemeinen Netzanschlusshedingungen der Anlage, iiber
die der Kunde Gas entnimmt.

(2) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergdnzenden
Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach
offentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs
Wochen vor der beabsichtigten Anderung erfolgen muss. Der
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten An-
derungen zeitgleich mit der 6ffentlichen Bekanntgabe eine
briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die
Anderungen auf seiner Internetseite zu verdffentlichen.

(3) Anderungen der Allgemeinen Preise und der ergdnzenden
Bedingungen werden gegeniiber demjenigen Kunden nicht
wirksam, der bei einer fristgemafien Kiindigung des Vertrages
mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des
Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb
eines Monats nach Zugang der Kiindigung nachweist.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflich-
tet, die flir die Durchfiihrung der Grundversorgung erforder-
lichen Vertrage mit Netzbetreibern abzuschliefien. Er hat die
ihm mdglichen Mafinahmen zu treffen, um dem Kunden am
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach
der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den
jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur
Verfiigung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundver-
sorgung fiir die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gashedarf des Kun-
denim Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu
befriedigen und fiir die Dauer des Grundversorgungsvertrages

im vertraglich vorgesehenen Umfang nach MaRgabe des

Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfiigung zu stellen.

Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedin-
gungen zeitliche Beschrankungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruck-
anschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Nieder-
druckanschlussverordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder
der vertragsgemafien Lieferung von Gas durch hohere
Gewalt oder sonstige Umstande, deren Beseitigung ihm
nicht moglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet
werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmafiigkeiten in der
Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Storung des
Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leistungs-
pflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf
nicht berechtigten Mafinahmen des Grundversorgers nach § 19
beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf
Verlangen unverziiglich liber die mit der Schadensverursachung
durch den Netzbetreiber zusammenhdngenden Tatsachen inso-
weit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm
in zumutbarer Weise aufgeklart werden konnen.

§ 7 Erweiterung und Anderung von Anlagen und Verbrauchsge-
raten; Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Anderungen von Kundenanlagen sowie die
Verwendung zusatzlicher Gasgerdte sind dem Grundversorger
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrofen
andern. Nahere Einzelheiten iiber den Inhalt der Mitteilung

kann der Grundversorger in erganzenden Bedingungen regeln.

Teil 3 - Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8 Messeinrichtungen

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die
Messeinrichtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes
festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kun-
den jederzeit eine Nachpriifung der Messeinrichtungen durch
eine Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im
Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt

der Kunde den Antrag auf Priifung nicht bei dem Grundver-
sorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu
benachrichtigen. Die Kosten der Priifung nach Satz 1 fallen dem
Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen
Verkehrsfehlergrenzen iiberschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem

Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des
Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu



seinem Grundstiick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit
dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder
zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen
Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der
Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen
zuganglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach
Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversor-
ger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir
die Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens aber fiir sechs
Monate, auf der Grundlage einer taglichen Nutzung der unbe-
fugt verwendeten Gerate von bis zu zehn Stunden nach dem
fiir den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der
Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig die Verpflichtung ver-
letzt, die zur Preishildung erforderlichen Angaben zu machen.
Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrages, den der
Kunde bei Erfiillung seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn
geltenden Allgemeinen Preis zusatzlich zu zahlen gehabt
hatte. Sie darf ldngstens fiir einen Zeitraum von sechs Monaten
verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn
der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Ver-
tragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absétze 1 und 2
liber einen geschatzten Zeitraum, der langstens sechs Monate
betragendarf, erhoben werden.

Teil 4 - Abrechnung der Energielieferung
§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fiir Zwecke der Abrech-
nung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber
erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst

ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen

werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2. anlésslich eines Lieferantenwechsels oder

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an
einer Uberpriifung der Ablesung

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall

widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grund-

versorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2

fiir eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das
Grundstiick und die Raume des Kunden nicht zum Zwecke der
Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem

Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter
angemessener Berlicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnis-
se schatzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte
Selbstablesung nicht oder verspatet vornimmt.

§ 12 Abrechnung

(1) Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers
monatlich oderin anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwolf
Monate nicht wesentlich iiberschreiten diirfen, abgerechnet.

(2) Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die
verbrauchsabhangigen Preise, so wird der fiir die neuen Preise
mafigebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitli-
che Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der fiir
Haushaltskunden mafigeblichen Erfahrungswerte angemessen
zu beriicksichtigen. Entsprechendes gilt bei Anderung des
Umsatzsteuersatzes und erlésabhangiger Abgabensatze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend
Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des
Verbrauchs zuldssig, es sei denn, der Kunde kann einen gerin-
geren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch
nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch fiir mehrere Monate abgerechnet, so
kann der Grundversorger fiir das nach der letzten Abrechnung
verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist
anteilig flir den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht moglich, so bemisst sich
die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu
beriicksichtigen.

(2) Andern sich die Allgemeinen Preise, so kdnnen die nach
der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem
Vomhundertsatz der Preisdnderung entsprechend angepasst
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der {ibersteigende Betrag
unverziiglich zu erstatten, spatestens aber mit der nachsten
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des
Versorgungsverhaltnisses sind zu viel gezahlte Abschldage
unverziiglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fiir den Gasverbrauch ei-
nes Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn
nach den Umsténden des Einzelfalles Grund zu der Annahme
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer
Vorauszahlung ist der Kunde hieriiber ausdriicklich und in
verstindlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens
der Beginn, die Hohe und die Griinde der Vorauszahlung sowie
die Voraussetzungen fiir ihren Wegfall anzugeben.



(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist,
so ist dies angemessen zu beriicksichtigen. Erstreckt sich der
Abrechnungszeitraum iiber mehrere Monate und erhebt der
Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Voraus-
zahlung nurin ebenso vielen Teilbetragen verlangen. Die
Vorauszahlung ist bei der nachsten Rechnungserteilung zu
verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grund-
versorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzahler
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder
nichtin der Lage, kann der Grundversorger in angemessener
Hohe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach
§ 247 des Biirgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter
Zahlungsaufforderung nicht unverziiglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Grundversorgungsverhaltnis nach, so
kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverziiglich zuriickzugeben, wenn keine
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschlage

(1) Vordrucke fiir Rechnungen und Abschlége miissen einfach
verstandlich sein. Die fiir die Forderung mageblichen Berech-
nungsfaktoren sind vollstandig und in allgemein verstandli-
cher Form auszuweisen.

(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der
Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums anzugeben.
Aufim Abrechnungszeitraum eingetretene Anderungen der
Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuweisen.

(3) Der Grundversorger hatin den erganzenden Bedingungen
mindestens zwei mogliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschldage werden zu dem vom Grundver-
sorger angegebenen Zeitpunkt, friihestens jedoch zwei Wo-
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fallig. Einwande
gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen
gegenliiber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder
zur Zahlungsverweigerung nur,
1. soweit die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht oder
2. sofern
a) derin einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der

vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und
b) der Kunde eine Nachpriifung der Messeinrichtung
verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht die
ordnungsgemafie Funktion des Messgerats festgestellt
ist.
§ 315 des Biirgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unbe-
rihrt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger,
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch
einen Beauftragten einziehen ldsst, die dadurch entstandenen
Kosten fiir strukturell vergleichbare Falle pauschal berechnen;
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.
Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht iibersteigen. Auf Verlangen des
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Anspriiche des Grundversorgers kann vom Kunden
nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Gegen-
anspriichen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uber-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehlerin
der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die
Uberzahlung vom Grundversorger zuriickzuzahlen oder der
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die GroRe des
Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mess-
einrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Ver-
brauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums
oder auf Grund des vorjahrigen Verbrauchs durch Schéatzung;
die tatsdchlichen Verhaltnisse sind angemessen zu beriick-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht
ordnungsgemafien Funktion einer Messeinrichtung ist der
vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitge-
teilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu
legen.

(2) Anspriiche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei
denn, die Auswirkung des Fehlers kann iiber einen grofieren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch
auf langstens drei Jahre beschrankt.

Teil 5 - Beendigung des Grundversorgungsver-
héltnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung
ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht
unerheblichem Mafie schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern.



(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, inshesondere bei der
Nichterfiillung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den
zustandigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruck-
anschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundver-
sorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Unterbrechung aufier Verhaltnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.
Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Un-
terbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht
aufer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist
dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukiindigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverziig-
lich wiederherstellen zu lassen, sobald die Griinde fiir ihre
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt
hat. Die Kosten kdnnen fiir strukturell vergleichbare Falle
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem
gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
tibersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist
dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kiindigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von
einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekiindigt
werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den
Vertrag mit zweiwochiger Frist auf das Ende eines Kalender-
monats zu kiindigen. Eine Kiindigung durch den Grundversor-
gerist nur moglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung
nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht
besteht.

(2) Die Kiindigung bedarf der Textform. Der Grundversorger
soll eine Kiindigung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei
Wochen nach Eingang in Textform bestatigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte fiir
den Fall einer Kiindigung des Vertrages, insbesondere wegen
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kiindigung

Der Grundversorger istin den Fallen des § 19 Abs. 1 berechtigt,
das Vertragsverhaltnis fristlos zu kiindigen, wenn die Voraus-
setzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wieder-
holt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach

§ 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kiindigung
berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde;

§ 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6 Schlusshbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand fiir die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch
den Kunden.

§ 23 Ubergangsregelung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch 6ffent-
liche Bekanntgabe und Verdffentlichung auf seiner Internet-
seite iiber die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung
erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die offent-
liche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die
Bekanntmachung folgenden Tag.

Berlin, den 26. Oktober 2006
Der Bundesminister fiir

Wirtschaft und Technologie
Michael Glos



Erganzende Bedingungen der ENSO Energie Sachsen Ost AG zu der Verordnung iiber Allge-
meine Bedingungen fiir die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversor-
gung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom
26.10.2006 (BGBL. 1, S. 2396) - giiltig ab 01.07.2010

(1) Gasheschaffenheit
Die ENSO Energie Sachsen Ost AG (ENSO AG) liefert ihren Kunden gemaf} dem DVGW — Arbeitsblatt G 260,,Gasbeschaffenheit” ein Brenngas (Erdgas) der 2. Gas-
familie der Gruppe H.

(2) Ablesung, Abrechnung, Zahlungsweise (zu §§ 8, 11, 13, 16 GasGVV)
Der Gasverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jahrlich festgestellt und abgerechnet. Ein Abrechnungsjahr umfasst 365 Tage; davon abweichende
Abrechnungszeitraume werden zeitanteilig (nach Tagen) berechnet. Die ENSO AG ist berechtigt, in kiirzeren Zeitabstdnden abzurechnen.

Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemaf DVGW Arbeitsblatt G 685.

Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung durch die ENSO AG geméaf § 11 Abs. 2 GasGVV vom Kunden abzulesen und die Zahlerstande der
ENSO AG mitzuteilen.

Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Rechnung im laufenden Abrechnungsjahr monatliche Abschléage (Teilbetrage) an die ENSO
AG. Die Abschldge enthalten die jeweils gesetzlich giiltige Umsatzsteuer.

Der Kunde ist berechtigt, die falligen Zahlungen wahlweise durch Bankiiberweisung oder durch Einzugsermachtigung zu leisten.

(3) Kosten bei Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (zu §§ 17, 19 GasGVV)

Es werden berechnet fiir: netto brutto
1. jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung sowie Verzugszinsen 5,00 € 5,00 €*
2. Telefoninkasso 8,00 € 8,00 €*
3.jeden Einsatz eines Beauftragten der ENSO AG wahrend der {iblichen Arbeitszeit
- zum Einzug eines Betrages 40,00€| 40,00 €*
- zur Unterbrechung der Versorgung 40,00 €| 40,00 €*
- zur Wiederherstellung der Versorgung 55,00 €| 65,45 €
- zur Vorbereitung der Unterbrechung der Versorgung und nachfolgender Stornierung des Auftrages durch den Auftraggeber 20,00 €| 20,00 €*

Bei vom Kunden veranlassten Einsatz auerhalb der tiblichen Arbeitszeit werden die Kosten nach Aufwand berechnet. Ist eine
einfache Unterbrechung der Versorgung nicht mglich, insbesondere weil diese nicht mit den dafiir vorgesehenen Absperrvorrich-
tungen vorgenommen werden kann oder der notwendige Zutritt zu den Messeinrichtungen oder zum Hausanschluss vom Kunden
nicht gewahrt wird, so zahlt der Kunde den tatséchlichen Aufwand fiirdie Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung.

(&) Kosten fiir weitere Abrechnungsdienstleistungen

Fiir abweichend von der vertragsgemafien Abrechnung anfallende Leistungen werden berechnet: netto brutto
1. Ratenzahlungsvereinbarung 14,00€| 14,00 €*
2. zusatzliche Rechnung (Zwischenrechnung bzw. Rechnungskorrektur) oder Anschreiben 1400€| 16,66 €
3. Rechnungsnachdruck 700 € 8,33 €
4. Forderungs- und/oder Zahlungsaufstellung (Riickblick > 1 ]ahr) 20,00€| 23,80 €
5. zusatzliche Ablesung (Standardlastprofil) 40,00€| 47,60 €
6. Umstellung des Ablese- und Falligkeitstermins 20,00€| 23,80€
(5) Sonstige Kosten

Es werden berechnet fiir: netto brutto
1. Adressfeststellung (z. B. bei Nichtzustellbarkeit einer Rechnung) 20,00€| 20,00 €*

2. Bankriicklduferkosten
Fiir Aufwendungen, die durch die Nichteinldsung von Kundenschecks oder Riicklastschriften entstehen, werden die von den Geldinstituten ggf.
erhobenen Betrdge in Rechnung gestellt.

(6) Haftung (zu § 6 GasGVV)

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmafigkeiten in der Gasversorgung durch Stérung des Netzbetriebs einschlielich des Netzanschlusses
(Versorgungsstérungen) gilt § 6 Abs. 3 GasGVV. Anspriiche wegen Versorgungsstorungen sind daher gegen den Netzbetreiber ENSO Netz GmbH,
Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden geltend zu machen.

(7) Mitteilungspflichten bei Erweiterung und Anderung von Kundenanlagen sowie Kiindigung (zu §§ 7, 20 GasGVV)

Der Kunde teilt der ENSO AG Anderungen und Erweiterungen an seinen Anlagen sowie die Verwendung zusétzlicher Gasgerate mit, soweit sich da-
durch die preislichen Bemessungsgrenzen dndern. Mitzuteilen sind insbesondere Anderungen der Nennwérmeleistungen der Gasverbrauchsanlagen
sowie tatsachliche und zu erwartende erhebliche Anderungen des Gasverbrauchs.

Kiindigungen bediirfen gemaft § 20 Abs. 2 GasGVV der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). Eine Kiindigung des Kunden soll mindestens folgende

Angaben enthalten: Vertragskontonummer, neue Rechnungsanschrift (bei Umzug), Zahlernummer, Name und Adresse des Eigentiimers/Vermieters
der bisherigen Verbrauchsstelle (bei Umzug), Zahlerstand zum Tag der Kiindigung.

(8) Datenschutz
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis erforderlichen personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) zweckgebunden erhoben, verarbeitet und genutzt.

(9) Umsatzsteuer
Den Nettokosten wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Hohe (zzt. 19 %) hinzugerechnet. Die mit * gekennzeichneten
Betrége unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

ENSO Energie Sachsen Ost AG - Friedrich-List-Platz 2 - 01069 Dresden - www.enso.de



	GasGVV
	Ergänzende Bedingungen der ENSO Energie Sachsen Ost AG

